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Eine Explosion bei Bauarbeiten 
ist meist eine schlagartig ver-
laufende chemische Reaktion 

eines brennbaren Stoffes in Verbin-
dung mit Sauerstoff. Dabei wird hohe 
Energie freigesetzt. Damit es nicht dazu 
kommt, ist von den drei zeitgleich vor-
liegenden Faktoren

• brennbarer Stoff 
(in zündfähiger Verteilung),

• Sauerstoff (meist aus der Luft),
• wirksame Zündquelle

mindestens einer sicher auszuschlie-
ßen. Deshalb erfordern Bauarbeiten, 
bei denen Explosionsgefahren auftreten 
können, eine sorgfältige Vorbereitung.

Gefährdungsbeurteilung
Explosionsgefährdungen und Schutz-
maßnahmen müssen in der betriebli-
chen Gefährdungsbeurteilung ermit-
telt und dokumentiert werden. Wenn 
die erforderlichen Brand- und Explosi-
onsschutzmaßnahmen für die eigenen 
Tätigkeiten festgelegt sind, greift für 
das konkrete Bauvorhaben dann die 
Baustellenverordnung.

Die korrekte Ermittlung von Explosionsgefahren bei Bau-

arbeiten und die Umsetzung erforderlicher Sicherheits-

maßnahmen können Menschenleben retten.
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Explosionsschutz 

Für die Baustelle ist der Ausschluss ge-
genseitiger Gefährdungen durch zeitgleich 
tätige Unternehmen und Abläufe von er-
heblicher Bedeutung. Der Bauherr oder 
sein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordinator (SiGeKo) haben die Arbeiten 
und Abläufe sicher zu organisieren.

Die ausführenden Unternehmen ha-
ben im Vorfeld der Arbeiten zu prü-

fen, ob eine vorliegende Baustellen-
ordnung mit den getroffenen eigenen 
Brand- und Explosionsschutzmaßnah-
men kompatibel ist oder ob eventuell 
vonseiten des Bauherrn schon erhöh-
te Anforderungen formuliert sind. Das 
können konkret vorgegebene Verhal-
tensweisen, technische Ausstattungen 
oder Verfa hrensabläufe sein, beispiels-
weise Rauchverbote, Heißarbeits-
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• Klären Sie Ihre Mitarbeiter über die 

besonderen Anforderungen des 

konkreten Einsatzes auf. Schaffen Sie 

die erforderlichen Kenntnisse durch 

Schulung und Unterweisung!

• Legen Sie konkrete Verhaltensweisen 

für die Beschäftigten und den Verant-

wortlichen vor Ort fest!

• Informieren Sie die Beschäftigten 

über die Folgen, welche aus der 

Nichtbeachtung der Vorgaben für sie 

persönlich und ihre Mitmenschen 

entstehen können!

• Machen Sie die korrekte Umsetzung der 

Arbeitsanweisung zum positiven Thema 

bei den Bau- und Montagestellenbesu-

chen, loben Sie korrekte Umsetzung!

• Hinterfragen Sie die Gründe beim 

Auftreten von Mängeln, beziehen Sie 

die Mitarbeiter bei der Planung zum 

Beispiel der Persönlichen Schutzaus-

rüstung und sicherheitstechnischen 

Ausstattung mit ein!

Und immer den möglichen Notfall 

mitbedenken! Rettungs- und Eva-

kuierungsmaßnahmen planen und 

gegebenenfalls praktisch üben!

erlaubnisverfahren, das Vorhalten von 
Löschmitteln, zwingend einzuhalten-
de Arbeitszeitregeln, Freimessung von 
Örtlichkeiten, Abschaltung von Anla-
gen oder Aufenthaltsverbote. Eine „Last 
Minute“-Koordination unmittelbar vor 
dem konkreten Einsatz ist Vorausset-
zung für sichere Arbeit. Die Bestimmung 
und Anwesenheit einer mit den entspre-
chenden Kenntnissen versehenen, ver-
antwortlichen Person des ausführenden 
Unternehmens ist erforderlich. Eine kon-
krete schriftliche Arbeits- oder Betriebs-
anweisung ist zu erstellen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Bei Arbeiten mit Stoffen, von denen 
Explosions- oder Brandgefahren aus-
gehen, können grundsätzlich auch wei-
tere Gesundheitsgefährdungen auftre-
ten, etwa in Form von Gasen, Dämpfen 
oder auch Stäuben. Ist beispielsweise 
die Nutzung von Persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) Atemschutz notwen-
dig, kann Arbeitsmedizinische Vorsorge 
verpflichtend sein. Die Betriebsärzte 
der BG BAU sind mit den gesundheit-
lichen Belastungen und individuellen 
Anforderungen aus Einsatzsituationen 
vertraut und stehen den Beschäftigten 
und Unternehmern im konkreten Fall 
beratend zur Seite.

Tipps zur Arbeitsvorbereitung 
Hilfreiche Fragestellungen im Vorfeld:

• Liegen Explosionsgefahren aus ei-
genen Tätigkeiten vor?

• Sind dafür wirksame Schutzmaßnah-
men festgelegt und liegt eine schrift-
liche Arbeitsanweisung vor?

• Sind diese mit der vorliegenden 
Baustellenordnung kompatibel?

• Sind diese dem SiGeKo bekannt-
gegeben?

• Ist ein Verantwortlicher vor Ort be-
stimmt?

• Ist die Unterweisung der Mitarbei-
ter sichergestellt?

• Ist die Alarmierung und Rettung 
bei einem Notfall organisiert?

Führungsaufgaben
Sie haben in Ihrem Unternehmen

• ermittelt, ob von verwendeten Stof-
fen, Produkten, Verfahren Brand- 
oder Explosionsgefahren ausgehen,

• die entsprechenden Schutzmaß-
nahmen für den Standort und die 
Baustelle grundsätzlich festgelegt,

• die mit diesen Arbeiten betrauten 
Beschäftigten unterwiesen,

• den Verantwortlichen vor Ort be-
stimmt und sichergestellt, dass not-
wendige Befähigungen vorliegen,

• die Einhaltung der Festlegungen 
aus der Betriebsanweisung kontrol-
liert und korrektes Verhalten von 
allen Beteiligten verlangt? 

Weitere Infos:

• für Explosionsgefährdungen:

 – unter atmosphärischen Bedingun-

gen, die Betriebssicherheitsver-

ordnung (BetrSichV)

 – unter nicht atmosphärischen 

Bedingungen, die Gefahrstoffver-

ordnung (GefStoffV)

• DGUV Regel 113-001 

„Explosionsschutz-Regeln“

• TRBS 2152 ff. (inhaltsgleich TRGS 

720 ff.), TRBS 1111 ff.


